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RS OGH 1965/6/29 4Ob76/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1965

Norm

ABGB §1154

Rechtssatz

Als Entgelt für die Mitarbeit beim Bau eines Hauses kann auch die lebenslängliche Überlassung eines Zimmers gegen

Bezahlung eines Betriebskostenpauschales vereinbart werden. Eine solche Vereinbarung kann in der Folge einseitig

weder an neue Bedingungen geknüpft noch in eine Geldforderung umgewandelt werden.
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